Anlage zur Einberufung der Mitgliederversammlung 2010

Satzungsänderung:

§1
Name, Sitz und Zweck

Der am 16. Juni 1972 in Frankenthal (Pfalz) gegründete Tischtennisverein führt den Namen 1. Tischtennisclub Frankenthal e.V. (1. TTC Frankenthal). Der Verein hat seinen Sitz in Frankenthal (Pfalz). Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein eingetragen.

1.      Der Verein gehört dem Pfälzischen Tischtennisverband e.V. und als solcher dem Deutschen Tischtennisbund als Mitglied an.

2.      Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3.      Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports durch die planmäßige Pflege von Leibesübungen, insbesondere des Tischtennissports. Die Zweckerfüllung geschieht durch die Veranstaltung von regelmäßigem Training,  von Meisterschafts- und Pokalspielen im Nachwuchs-, Aktiven- und Seniorenbereich.  

4.      Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

5.      Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

6.      Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Jede Betätigung auf parteipolitischem, wirtschaftlichem und konfessionellem Gebiet ist ausgeschlossen. Berufssportliche Bestrebungen sind mit den Grundsätzen des Vereins unvereinbar.

Der Verein erstrebt keinerlei Gewinn. Irgendwelche wirtschaftlichen Zwecke sind mit der Tätigkeit des Vereins nicht verbunden. Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile erhalten. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes oder bei Auflösung des Vereins dürfen Mitglieder nicht mehr als ihre etwa eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert etwa geleisteter Sacheinlagen zurückerhalten.

Eine Änderung des Vereinszwecks ist nur mit Zustimmung aller Mitglieder zulässig.

7.      Die Vereinsfarben sind blau - weiß.

8.      Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 9 Abs 4

1.      Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand, und zwar durch Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins, eine Email an alle im Vereinsverteiler erfaßten Mitglieder sowie am „Schwarzen Brett“.
Zwischen dem Tag der .Einladung und dem Tag der Versammlung muß eine Frist von 21 Tagen liegen.

 

§ 11.1. d) wird zu Vergnügungsausschuß

 

§ 16

4.      Das bei der Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke vorhandene Vereinsvermögen, fällt an eine steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für den Sport.  

Erläuterung:

Die Satzungsänderungen zu § 1 und § 16 erfolgen aufgrund Vorgaben des Finanzamts zum weiteren Erhalt unserer Gemeinnützigkeit. 

Die Änderung von § 11 ist redaktioneller Art.

Die Änderung von § 9 (Einberufung der Mitgliederversammlung) erleichtert zukünftig die Einberufung und passt sich den aktuellen Medien besser an.

